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48. Vollversammlung der Evangelischen Jugend in Hessen und Nassau e. V.
am 27.-29. März 2026


Antrag Nr. 6
Antragssteller*in: Der Vorstand der EJHN


Antrag: 
Die Vollversammlung möge die Aufhebung des 7. Antrag der 4. Vollversammlung beschließen.

Begründung: 

Durch den Beschluss des Antrags 7 der 4. Vollversammlung, wurde festgelegt, dass zukünftige Vollversammlungen der EJHN e.V. in Tagungshäusern der EKHN stattfinden sollen. 
Zum Zeitpunkt des Antrags (2003) war das noch eine realistisch umsetzbare Forderung und bezog sich vor allem auf die Nutzung der Jugendburg Hohensolms und des Kloster Höchst, die noch in Trägerschaft der EKHN lagen. 
Der Antrag wurde auf Grund von finanziellen Prüfungen gestellt, um den nötigen Fortbestand der Bildungsstätten durch Präsenz und Nutzung dieser zu verdeutlichen.
Seit Verkauf der Jugendburg und jetzt auch Verpachtung des Klosters hat die EKHN keine Tagungshäuser mehr, die den nötigen Kapazitäten einer EJHN VV und dem preislichen Rahmen dieser entspricht. Daher ist die Umsetzung dieses Antrags nicht mehr möglich.







Anlage: Antrag 7 VV4

Antrag Nr. 7
Antragsteller: Propsteibereich Nord Nassau
Antrag:
Die Vollversammlung möge beschließen, sich dafür auszusprechen, dass die zukünftigen Vollversammlungen der EJHN in den Tagungshäusern der EKHN stattfinden.
Begründung:
In Zeiten knapper finanzieller Mittel stehen alle Bereiche auf dem Prüfstand. 
Um die Position unserer Bildungsstätten zu stärken und deren Fortbestand zu sichern, müssen wir mit unseren Veranstaltungen Präsenz zu zeigen. Dadurch schaffen wir eine Akzeptanz und Lobby unter den Verantwortlichen und Multiplikatoren in der evangelischen Jugendarbeit für diese Einrichtungen.

Das Wort „sollen“ wird ergänzt. Der geänderte Antrag lautet wie folgt:
Geänderter Antrag:
Die Vollversammlung möge beschließen, sich dafür auszusprechen, dass die zukünftigen Vollversammlungen der EJHN in den Tagungshäusern der EKHN stattfinden sollen.
Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt.
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